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1. Änderung der Satzung

zur Kostenerstattung für den Schmutzwassergrundstücksanschluss

des

Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes

(MAWV)

Aufgrund der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 10.07.2014 (GVBl I., S. 23),  der §§ 2 f und 10 ff des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 10.07.2014 (GVBl. I. S.2), der §§ 1, 

2,  8  und  10  des  Kommunalabgabengesetzes  des  Landes  Brandenburg  (KAG)  vom 

31.03.2004 (GVBl. I, S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2014 (GVBl I, S.30), 

hat die Verbandsversammlung des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes in 

ihrer Sitzung am 23. Oktober 2014 diese Satzung beschlossen.



I.

Die Satzung zur Kostenerstattung für den Schmutzwassergrundstücksanschluss des Märki
schen Abwasser- und Wasserzweckverbandes (MAWV) vom 02.12.2010 wird wie folgt geän
dert:

§ 2 wird wie folgt geändert:

§ 2 wird wie folgt neu gefasst:

§ 2
Kostenerstattungsanspruch

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung so
wie die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücksanschlusses sind dem MAWV in 
der tatsächlich entstanden Höhe zu erstatten. Befindet sich auf dem Grundstück ein 
weiterer  Grundstücksanschluss,  ist  Satz  1  ebenfalls  auf  diese  zusätzlichen  Grund
stücksanschlüsse anzuwenden. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan
schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.

II.
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Königs Wusterhausen, 28. Oktober 2014

Sczepanski Dienstsiegel
Verbandsvorsteher
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